
Die Feststellung der
Zahlungs(un)fähigkeit imHinblick auf § 159 StGB "NEU"

SACHVERSTÄN

DIGENECKE

Im gegenständlichen Artikel wird die neue Gesetzeslagezur vormaligen ,,fahrlässigen Krida ':

nämlich der nunmehrigen" Grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen "

(§ 159 StGB), zum Anlass genommen, die Interpretation der Zahlungs(un)fiihigkeit be

triebswirtschaftlich zu beleuchten. Dieser Aufsatz soll den Beitrag der Buchsachverständigen

zur Sachverhaltsermittlung als Grundlage für die Beweiswürdigung darstellen und auch die

Grundlage für die weitere Diskussion liefern. Fakt ist, dass der Beitrag der Buchsachver

ständigen zur Wahrheitsfindung auf einer betriebswirtschaftlichen Grundlage zu stehen hat

ja nur stehen kann; dass also diese betriebswirtschaftliche Frage als Vorfragefür das Gericht

richtig gelöst werden muss.

Ein Plädoyer für die dynamische Interpretation

RUDOLF SIART

A. DEFINITION DER
ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT

Für den Buchsachverständigen steht in der Praxis als
Vorfrage der betriebswirtschaftlichen Begutachtung
stets die Auseinandersetzung mit rechtlichen Defini
tIonen:

Im StGB (und auch in der KO) findet sich keine

Legaldefinition des Begriffs der "Zahlungsunfähig
keit": Im Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuchl)
wird ausgeführt, dass "Zahlungsunfähigkeit" vor
liegt, wenn "der Schuldner durch den dauernden Man
gel an flüssigen Mitteln nicht im Stande ist, allefilligen
Schulden bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung in an
gemessener Frist zu begleichen" (siehe bspw - betref
fend die "neue Gesetzeslage" - auch OGH vom
18. 11. 2003, 14 Os 58/03, wegen dem Vergehen
der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubi
gerinteressen nach § 159 Abs 1 und Abs 2 iVm Abs 5
Z 2 und 3 StGB, ähnlich - betreffend die "alte Geset

zeslage" - jedoch ohne Betonung der "angemessenen
Frist" bspw OGH vom 1. 6. 1990, 11 Os 75/89:
"Nach stRsp ist nämlich unter Zahlungsunfihigkeit der
dauernde Mangel an Zahlungsmitteln zu verstehen, wel
cher daran hindert, alle filIi gen Schulden bei redlicher
wirtschaftlicher Gebarung zu bezahlen '').

Zum Begriff der "Zahlungs(un)fähigkeit" (im
Strafrecht - im Gegensatz zum Insolvenzrecht) er
gänzt Dellinger, 2) dass "vor allem im Kridastrafrecht
zusätzlich auf das ( . .) Kriterium ,redlicher wirtschaft
licher Gebarung' abgestellt" wird, wonach "nur wer
seinefilligen Verbindlichkeiten ,bei redlicher wirtschaft
licher Gebarung' erfüllen kö'nne, ( . .) noch zahlungsfli
hig" sei.

Eine (vorübergehende) Zahlungsstockung liegt in
Abgrenzung zur (nachhaltigen) Zahlungsunfähigkeit

vor, wenn ein bloß kurzfristiges - temporäres Zah
lungsunvermögen vorliegt,3)

B. DYNAMISCHE UND STATISCHE
INTERPRETATION DER
ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT

Im Schrifttum wird zwischen einer dynamischen und
statischen Interpretation des Zustands der Zahlungs
unfähigkei t unterschieden.4)

Die beiden Varianten bzw Interpretationen der
Ermittlung des Zeitpunkts des Eintritts der Zah
lungsunfähigkeit unterscheiden sich einerseits in der
Berücksichtigung kurzfristig fällig werdender Schul
den und andererseits wohl auch (unausgesprochen)
der zukünftig (kurzfristig) zur Verfügung stehenden
liquiden Mittel aus der Freisetzung von realisierbaren
Vermögenswerten.

Sprung und Schumacher5) führen aus, dass in der
dynamischen Betrachtungsweise für die Beurtei
lung der Zahlungsfähigkeit nicht nur gegenwärtig
fällige, sondern auch künftig fällig werdende Schul
den zu berücksichtigen sind. Dabei sollen jene noch
nicht fälligen Verbindlichkeiten zu berücksichtigen
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sein, "die der Schuldner bei ordnungsgemäßer Wirt
schaftsJUhrung im Hinblick auf deren Fälligkeitsdatum
und Ausmaß einerseitsund seine künftig zu erwartenden
Einnahmen andererseits schon jetzt in den Bereich der
finanziellen VOrsorgeeinzubeziehen hat ".G) Wichtige
Argumente für die dynamische Betrachtungsweise
der Zahlungsunfähigkeit sehen Sprung und Schuma
eher darin, alle Gläubiger (sowohl fälliger als auch
künftig fällig werdender Schulden) hinsichtlich ihrer
Befriedigungsmöglichkeiten gleichzustellen und eine
"Aushöhlung des Schuldnervermögens" bei gleichzeiti
ger Befriedigung einzelner Gläubiger zu verhin
dern.?) Im Ergebnis gelangen Sprung und Schumacher
zu folgender Definition des Zustands der Zahlungs
unfähigkeit: "Zahlungsunfiihigkeit ist das verkehrsauf
fassungsgemäß dauernde Nichtzahlenkönnen sowohl
der fiilligen als auch bereits der bei ordnungsgemäßer
WirtschaftsJUhrung nach Maßgabe ihrer Größe und ih
res Fälligkeits- bzw Einflrderbarkeitsdatums einerseits
und der zu gewärtigenden Einnahmen andererseits
schonjetzt zu berücksichtigenden, wenngleich noch nicht
fiilligen bzw nicht einflrderbaren Geldflrderungen in
ihrer Wesentlichkeit. "8)

Gern der statischen Interpretation sind aus
schließlich fällige Schulden zu berücksichtigen. Erst
künftig fällig werdende Schulden sind aus der Be
trachtung in jeglicher Form auszuschließen und nicht
zu berücksichtigen.9) Nach der Ansicht Dellingers
wäre die statisch interpretierte Zahlungsunfähigkeit
(im Gegensatz zu einer dynamisch interpretierten
Zahlungsunfähigkeit unter Berücksichtigung künftig
fällig werdender Schulden) nicht prognoseabhängig,
für den Schuldner rasch erkennbar und eindeutig
von der "Überschuldung" zu unterscheiden. Da
Dellinger für die Beurteilung der Zahlungs(un)fähig
keit die Berücksichtigung künftig fällig werdender
Schulden ablehnt, geht er auch nicht darauf ein, ob
bzw wie zukünftig verfügbares bzw realisierbares Ver
mögen zu berücksichtigen ist.

Allerdings ist in die Überlegung hinsichtlich des
Zustands der Zahlungsunfähigkeit in der statischen
Betrachtungsweise mit einzubeziehen:

Für die Befriedigung künftig fälliger Schulden
stehen auch freigesetzte liquide Mittel aus Vermö
gensgegenständen zur Verfügung. Werden iS einer
dynamischen Interpretation der Zahlungs(un)fähig
keit auch künftig fällige Schulden miteinbezogen,
ist es betriebswirtschaftlich nicht nur sinnvoll, son
dern vielmehr geboten, auch die im selben (Zu
kunfts-)Zeitraum - mit größter Wahrscheinlichkeit
- realisierbaren bzw freisetzbaren liquiden Mittel,
die für die Befriedigung künftig fälliger Schulden
zur Verfügung stehen werden, einzubeziehen. Diese
können ggf auch vorhandene, realisierbare stille Re
serven im UmlaufVermögen (und - wenn entspre
chend freisetzbar - im Einzelfall mangels konkreter
Betriebsnotwendigkeit auch im Anlagevermögen)
umfassen.

Würde man frei werdende Mittel im Gegensatz
zu künftig fälligen Schulden nicht entsprechend in
die Rechnung einbeziehen, wäre diese nach wirt
schaftlichen Grundregeln einseitig bzw falsch. Auf
dieser Basis würde ein unrichtiger Schluss über die
Liquiditätslage gezogen werden. Und läge eine un-

richtige bzw nicht sachgerechte Grundlage für die ge
richtliche Entscheidung vor.

C. ZUGANG ZUM BEGRIFF DER
ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT

Die Frage des Eintritts der Zahlungs(un)fähigkeit
ist grundsätzlich nach betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten zu lösen, handelt es sich doch um
eine betriebswirtschaftliehe Frage, die zwar in die je
weilige juristische Beurteilung einfließt, aber als be
triebswirtschaftliche Vorfrage für die Beweiswürdi
gung bzw für die Beurteilung der Rechtsfrage richtig
gelöst werden muss. Die Feststellungen der Sachver
ständigen sind die Basis für die rechtliche Be
urteilung und allenfalls Grundlage der Beweiswürdi
gung.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Zah

lungsfähigkeit jedenfalls nicht (rein) stichtagsbe
zogen, dh nicht statisch, sondern dynamisch zu
prüfen und ggf derart der Zeitpunkt des Eintritts
der Zahlungsunfähigkeit festzustellen.

Zu klären ist nun, ob wirklich ein Missverhältnis

zwischen der hL und der oberstgerichtlichen Beurtei
lung zur betriebswirtschaftlichen Vorfrage vorliegt.

Bereits die vorliegende gängige und generell ak
zeptierte Begriffsbestimmung, wonach Zahlungsun
fähigkeit vorliegt, "wenn der Schuldner durch dauern
den Mangel an flüssigen Mitteln nicht im Stande ist, alle
fiilligen Schulden - bei redlicher wirtschaftlicher Geba
rung - in angemessener Frist zu begleichen': zeigt ein
deutige Hinweise auf die - betriebswirtschaftlieh
gebotene - dynamische Betrachtungsweise des Zu
stands der "Zahlungsunfähigkeit":
• "Dauernder Mangel" heißt eben nicht Betrach

tung (isoliert) zu einem Stichtag, sondern bein
haltet die Einbeziehung einer gewissen Zeit
spanne (= dynamische Komponente) und kann
nicht durch getrennte Betrachtung lediglich der
Schulden erfolgen, sondern erfordert die Kombi
nation mit den künftig freizusetzenden Mitteln.
Dies entspricht der "Working Capital"-Betrach
tung = Überhang der kurzfristig zur Verfügung
stehenden Mittel über die kurzfristig fällig wer
denden Verbindlichkeiten (juristisch ausgedrückt
"alsbald ").

• ,,Angemessene Frist" bedeutet wieder nicht ge
nau an einem Stichtag, sondern dynamisch 
über einen Zeitraum, wobei im gleichen Zeit
raum freigesetzte Mittel zur Schuldentilgung zu
vetwenden sind. Ist der Schuldner in der Lage,
die fehlenden Mittel in "angemessener (den Gläu
bigern zumutbarer, Anm) Frist" bzw "alsbald" zu
beschaffen, liegt bloß eine (vorübergehende, be
wältigbare) "Zahlungsstockung" vor. Auch die
Prüfung, ob eine (vorübergehende) Zahlungssto
ckung vorliegt oder ob bereits die (nachhaltige,
unübetwindbare) Zahlungsunfähigkeit eingetre-

6) Siehe FN 5 sowie ähnlich l'etschek/Reimer/Schiemer, Insolvenzrecht,

30.

7) Sprung/Schumacher, JBI 1978, 122.

8) Siehe FN 7.

9) Vgl Dellinger, ccolex 1998, 298.



ten ist, kann nur unter Berücksichtigung der Zu
kunft (= Zeitraum bzw dynamische Komponen
te) erfolgen.
Auf Basis der Entscheidung des OLG Linz v

24. 6. 1975 wurde in der Rsp bis Anfang der
1990er Jahre die Auffassung vertreten, dass Zah
lungsunfähigkeit nicht als ein "augenblicklicher Zu
stand" zu verstehen sei, sondern als ein solcher, der
auf absehbare Zeit prognostizierbar ist (= dynami
sche Interpretation der Zahlungsunfähigkeit). Zah
lungsunfähigkeit ist demnach auch dann eingetre
ten, wenn zwar vorerst noch Kreditmöglichkeiten
bestehen, aber "mit Sicherheit" zu prognostizieren ist,
dass mit diesen die ständig wiederkehrenden Ver
pflichtungen nur noch für eine begrenzte Zeit und
für einen begrenzten Umfang getilgt werden kön
nen. Künftig fällig werdende Schulden sind einzu
beziehen, wenn dies bei ordnungsgemäßer Wirt
schaftsführung nach Maßgabe ihrer Größe und der
zu gewärtigenden Einnahmen schon jetzt geboten
ist. 10)

Außerdem heißt es in der Rsp, dass die Zahlungs
unfähigkeit nicht verhindert werden kann, wenn
• "es dem Schuldner zwar gelingt, seinefiilligen Forde

rungen (gemeint sind offensichtlich die fiilligen
Verbindlichkeiten bzw Schulden, Anm) gerade noch
zu erfüllen, allerdings nur durch Eingehen neuer
Schulden unter Vortäuschung seiner Kreditwürdig
keit ohne Aussicht auf Besserung seiner wirtschaftli
chen Situation." (OGH 11. 11. 1986,2 Ob 532,
533/86) oder

• eine ,,ftllweise oder punktuelle Be.friedigung (der
Verbindlichkeiten, Anm) nach der Methode ,Loch

auf, Loch zu'" erfolgt (OGH 23.2. 1989, 7 Ob
526/89).

Hierzu ist anzumerken, dass das Eingehen neuer
Schulden und das Vortäuschen einer nicht gegebe
nen Kreditwürdigkeit in Richtung "redlicher wirt
schaftlicher Gebarung" zu beurteilen ist und die Besse
rung der wirtschaftlichen Situation des Schuldners
auch die nähere Zukunft, dh die dynamische Kom
ponente, beinhaltet. Die Fähigkeit, Fremdmittel ent
sprechend den Verpflichtungen rückführen zu kön
nen, muss auch in künftigen Perioden gegeben sein
- diese kann nur durch die Berücksichtigung (erst)
fällig werdender Schulden und zukünftig freigesetzter
Mittel beurteilt werden.

In Abkehr davon wurde in der Entscheidung vom
28.6. 1990 des OGH, 8 Ob 624/88, ausgeführt,
dass künftig fällige Verbindlichkeiten bei der Be
stimmung des Zeitpunktes der Zahlungsunfähigkeit
nicht zu berücksichtigen seien: "Nach herrschender
Auffassung liegt Zahlungsunfiihigkeit vor, wenn der
Schuldner mangels bereiter Mittel nicht in der Lage ist,
seine fiilligen Verbindlichkeiten zu begleichen, und sich
die dazu erforderlichenMittel voraussichtlich auch nicht
alsbald verschaffen kann. Künftigfiillige Verbindlichkei
ten sind entgegen einem Teil der Lehre (Sprung-Schu
macher, JBI 1978, 122) nicht zu berücksichtigen, weil
sonst die bei der Überschuldung unsicheren Prognoseele
mente eingebracht würden (so auch Harrer, Haftungs
probleme bei der GmbH, 36 mwN in FN 120, 121
und 124) und die schon wegen der strafrechtlichen Kon
sequenzen notwendige Signalwirkung des Eintritts der

Zahlungsunfiihigkeit verloren ginge (Dellinger in ecolex
1990,345 FN 42)."

Auch die in dieser Entscheidung enthaltene "De
finition" der Zahlungsunfähigkeit enthält mit der
Anmerkung "... voraussichtlich auch nicht alsbald ver
schaffen ... " eine dynamische Komponente. IS der
obigen Ausführungen ist die Entscheidung aus
betriebswirtschaftlicher Sicht überprüfungswürdig
und kann ihr insoweit nicht gefolgt werden, als nur
die (bereits) fälligen Schulden (in einer statischen In
terpretation der Zahlungsunfähigkeit) für die Beur
teilung der Zahlungs(un)fähigkeit herangezogen wer
den sollen. Dies würde bedeuten, dass auch die künf

tig erforderlichen Mittel, die "alsbald" zu beschaffen
sind und auch beschafft werden könnten, vollkom

men außer Acht gelassen würden, was der betriebs
wirtschaftlichen Sichtweise eines redlichen Unter

nehmers nicht gerecht werden würde, da nur eine
Seite des wirtschaftlichen Handelns dargestellt wür
de. Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise des redli

chen Unternehmers ergibt sich die dynamische Inter
pretation der Zahlungs(un)fähigkeit zwingend, dem
nach die Einbeziehung aller kurzfristigen Finanzmit
telfonds, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie
sonstigen, kurzfristig fällig werdenden Verpflicht
ungen.

Die notwendige Berücksichtigung zukünftig fäl
lig werdender Verbindlichkeiten und zukünftig frei
zusetzender Mittel bei der Beurteilung der Zah
lungs(un)fähigkeit wird auch durch die Formulie
rung des § 159 StGB in der Fassung des BGBI I
2000/58 ("Grob fahrlässige Beeinträchtigung von
Gläubigerinteressen") verdeutlicht. Analysiert man
die einzelnen Bestimmungsteile des "Katalogs krida
trächtiger Handlungen" aus betriebswirtschaftlicher
Sicht dahingehend, ob sie "dynamisch" oder "sta
tisch" zu verstehen sind, so ergibt sich Folgendes:

§ 159 Abs 5 StGB erster Satz: "Kridaträchtig
handelt, wer entgegen Grundsätzen ordentlichen Wirt
schaftens ( . .j". Die Grundsätze ordentlichen Wirt
schaftens enthalten naturgemäß eine Zukunftskom
ponente. Dies weil "Wirtschaften" in die Zukunft
"schauen" iS von Planen, Organisieren, Vorsorge
treffen, Veränderungen (rechtzeitig) einbeziehen ...
bedeutet, mit anderen Worten: so viel an Mitteln er
wirtschaften bzw bereithalten, dass die Verpflichtun
gen erfüllt werden können bzw schlussendlich zum
gegebenen Zeitpunkr für alle Gläubiger ausreichend
Mittel vorhanden sind.

§ 159 Abs 5 Z 2 StGB: "durch ein außergewöhn
lich gewagtes Geschäft, das nicht zu seinem gewöhnlichen
Wirtschaftsbetrieb gehört, durch Spiel oder wette über
mäßig hohe Beträge ausgibt". "Geschäfte", egal ob sie
zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören oder
nicht, können nur dann den Charakter eines "gewag
ten Geschäftes" haben, wenn sie nicht "Zug um Zug"
abgewickelt werden. "Zug um Zug" bedeutet den di
rekten, unmittelbaren Austausch von Geld und Ware

(oder Leistung). Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jemand, der nach den Grundsätzen
des ordentlichen Wirtschaftens handelt, bei einem

10) Siehe FN 7.
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Zug um Zug-Geschäft bereit ist bzw erwartet, "weni
ger" zu erhalten als er hingibt.

"Gewagte Geschäfte" sind idR deswegen "gewagt",
weil Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft
im Zeitablauf auseinander liegen, weil Planungs
handlungen bzw Vorlaufausgaben stattfinden und
die (künftige) Realisierung bzw die Entwicklung
des Geschäfts ungewiss ist. Auch diese Umstände
sind zukunftsgerichtet.

§ 159 Abs 5 Z 3 5tGB: "übermäßigen, mit seinen
Vermögensverhältnissenoder seiner wirtschaftlichen Leis
tungsfiihigkeit in aufftllenden Widerspruch stehenden
Aufwand treibt".

Eine diesbezügliche Analyse beinhaltet ebenfalls
eine Zukunftsbetrachtung. "Leistungsfiihigkeit" be
deutet, sich "jetzt und in Zukunft" erwas "leisten kön
nen ", davon ausgehen können, dass man es im W ort
sinn "sich leisten" kann, Aufwand zu treiben und In

vestitionen samt entsprechender Finanzierung ein
zugehen. Die "Leistungsfähigkeit" wird, wenn sie
"richtig" eingeschätzt bzw geplant wurde, durch die
zukünftigen Überschüsse bzw die Abdeckung der
Aufwendungen (Ausgaben) bestätigt.

§ 159 Abs 5 Z 4 5tGB: "Geschäftsbücher oder ge
schäftliche Aufteichnungen zu führen unterlässt oder so
führt, dass ein zeitnaher Überblick über seine wahre Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage erheblich erschwert
wird, oder sonstigegeeignete und eiforderliche Kontroll
maßnahmen, die ihm einen solchen Überblick verschaf

Jen, unterlässt. "Hier wird wie im HGB (§ 222 Abs 2)
auf das Erfordernis die Vermögens-, Finanz- und Er
tragslage abzubilden hingewiesen. (Der Strafgesetzge
ber "borgt" sich einen Begriff der" Vermögens-, Fi
nanz- und Ertragslage" des Handelsrechts [§ 222
Abs 2 HGB] aus, wobei im Strafgesetzbuch von der
"wahren Vermögens-,Finanz- und Ertragslage"gespro
chen wird - im Gegensatz zum in § 222 Abs 2 HGB
verwendeten Begriff des "möglichst getreuen Bildes"
derselben). Die ErläutRV zum Bundesgesetz über die
"Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerin
teressen" stellen klar, das die Beifügung "wahr" dabei
"ein möglichst getreues Bild der tatsächlichen Ver
hältnisse" meint.

"Überblick verschaffen" heißt auch, von der jetzi
gen Situation (Ist-Zustand) unter Zugrundelegung
der Grundsätze ordentlichen Wirtschaftens in die

Zukunft zu schauen: Planen bzw Soll-Erwartungen
abbilden.

Wie den ErläutRV zum BG über die "Grob fahr

lässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen"
(= Neufassung des § 159 StGB) entnommen werden
kann, gilt es den "wirtschaftlichen Blindflug" zu ver
meiden. Die Einhaltung der steuerlichen Vorschrif
ten würde eben insb bei kleinen und nicht protokol
lierten Unternehmen keine Gewähr bieten, aus be

triebswirtschaftlicher Sicht einen solchen Blindflug
zu verhindern. Kaufleute haben sich einen zeitnahen

Überblick über ihre wirtschaftliche Lage zu verschaf
fen. Allgemein wird in den ErläutRV festgehalten:
"Unabhängig davon, ob gesetzliche Aufteichnungs
bzw Buchführungspflichten bestehen oder nicht, sollen
Art und Gestaltung der sonstigen Aufteichnungs- oder
Kontrollmaßnahmen im Ermessen des Wirtschaftstrei
benden liegen, solange er dadurch einen Überblick über

seine wirtschaftliche Lage erhält. " Das Vermeiden ei
nes "wirtschaftlichen Blindfluges" - eben durch
sorgfältige Planung der Zukunft bzw durch den
Blick in die Zukunft - ergibt sich wohl nur aus ei
ner dynamischen, (zukunfts-) zeitraumbezogenen
Betrachtung.

Der Begriff " Vermögenslage" bedeutet den "Ver
gleich von Vermögenswerten und Schulden ': der Be
griff "Ertragslage" die "Übersicht über Aufwand
und Ertrag (Gewinn oder Verlust)". Die "Finanzla
ge" beinhaltet zwangsläufig eine Zukunftskompo
nente. Gern ErläutRV ist unter "Finanzlage" die
Übersicht "über die finanzielle Situation (zB die De
ckung der Fristigkeit der Vermögenswerte und der
Schulden) zu verstehen".

In den ErläutRV wird weiter ausgeführt: Der
"zeitnahe Überblick über die wirtschaftliche Lage" soll
"eine umfassend und einheitlich zu interpretierende,
nicht überspannte Pflicht zur Sorgfalt und zur Beobach
tung der eigenen wirtschaftlichen Grenzen" bieten, wo
bei die Anforderungen an die Umstände des Einzel
falls, insb an den Umfang des Geschäftsbetriebs, das
Geschäftsrisiko und die sonstigen Umstände anzu
passen sind.

Grundsätzlich ergibt sich auch die Darstellung
der Finanzlage wiederum aus den (Ausweis-)Regeln
des HGB. Wird daran aufbauend die (HGB-)Bilanz
nach Fristigkeiten gegliedert, stellt diese die Grund
lage für die "Working Capital"-Betrachtung dar.
Dies kann jedenfalls durch "Unternehmensinterne"
(den "Unternehmer") erfolgen, aber auch durch
"Unternehmens-Externe" (wohl etwas schwieriger).

Das "herkömmliche" Rechnungswesen stellt auf
die Zusammenfassung großer Gruppen nach ihrer
Verwendung bzw nach ihrem Verwendungszeitraum
im Unternehmen und ihrer Entstehungsursache 
nicht auf eine tageweise Darstellung der Fristigkeiten
- ab. In den gesetzlichen Regelungen betreffend das
unternehmerische Rechnungswesen wird nicht die
Darstell ung der Fristigkei ten für jeden Tag gefordert
sondern eine Gliederung, auf deren Grundlage ver
schiedene "Finanzmittelfonds" einfach ermittelt wer
den können. Bspw: Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen, Verbindlichkeiten mit einer Rest
laufzeit von mehr als einem Jahr, Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Wie schon festgestellt, ergibt sich daraus eine leichte
Möglichkeit der Darstellung der Finanzlage nach
"Finanzmittelfonds" , nicht nach Fälligkeiten. In ei
nem "Finanzmittelfonds" werden jeweils Sachver
halte gleicher Fristigkeit (sowohl Vermögensgegen
stände als auch Schulden) erfasst. Das Rechnungswe
sen ist nicht in der Form aufgebaut, dass eine tage
weise Gegenüberstellung der vorhandenen liquiden
Mitteln und der fälligen Schulden erfolgen würde,
sondern es erfolgt eine Gliederung zur anschließen
den, leicht möglichen Gegenüberstellung in "Finanz
mittelfonds". Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung
zeigt, ob für den Beobachtungszeitraum die Mittel
ausreichen (werden) - oder eben nicht. Die tageweise
Darstellung aus dem gesetzlichen Rechnungswesen
zu entwickeln, wäre nur mühsam möglich: Jeden
Tag sind neue Verbindlichkeiten fällig, werden wei-



tere Mittel freigesetzt. Die Betrachtung des "Finanz
mittelfonds" ist auf Basis der Bilanz und auch der

Buchhaltung hingegen leicht möglich, dies im We
sentlichen schon allein durch den Blick in die Bilanz

und die Addition und Subtraktion weniger (Bilanz-)
Posten.

Durch die Gegenüberstellung der Finanzmittel
fonds aus dem Rechnungswesen heraus wird zugleich
auch einem "wirtschaftlichen Blindflug" in die Zu
kunft hinsichtlich der Finanz-(Liquiditäts-)Situation
vorgebeugt. In dieser "Nebenrechung" sind das aus
gewiesene und in Zukunft freisetzbare Vermögen
den ausgewiesenen und in der Zukunft fälligen
Schulden - jeweils geordnet nach derselben Fristig
keit - zu berücksichtigen (= "Working Capital"-Be
trach tung) .

Die "betriebswirtschaftlich richtige" Qualifizie
rung der Fristigkeiten, die Einteilung der Finanzmit
telfonds und damit die "Working Capital"-Betrach
tung stellen eine (zukunfts-) zeitraumbezogene Kom
ponente dar.

Angemerkt wird, dass durch die Gegenüberstel
lung der "Finanzmittelfonds" auch die Frage der
Zahlungssrockung mitberücksichtigt wird: Wenn
ein Liquiditätsengpass auftritt, aber die Schulden
durch den Finanzmittelfonds gedeckt sind, liegt eben
eine (vorübergehende) Zahlungssrockung vor, dh ein
bloß kurzfristiges, eben temporäres Zahlungsunver
mögen.

Die Feststellungen zu § 159 Abs 5 Z 4 StGB über
dessen dynamische Komponenten treffen in ange
passter Form auf § 159 Abs 5 Z 5 StGB zu.

Aus den vorstehenden Überlegungen - nämlich
der Grundüberlegung, dass die Feststellung des Zeit
punkts zu welchem Zahlungsunfähigkeit (objektiv)
eingetreten ist, zuerst eine betriebswirtschaftliche
Frage ist - ergibt sich, dass ZahlungsunHihigkeit
nur dynamisch betrachtet werden kann. Unbestrit
ten ist die Feststellung des Zeitpunkts, zu dem Zah
lungsunfähigkeit eingetreten ist, als Vorfrage für die
jeweilige juristische Beurteilung betriebswirtschaEr
lich " richtig" zu ermitteln.

Betreffend das betriebliche Rechungswesen wird
zusammengefasst, dass der Handelsgesetzgeber oder
die Betriebswirtschaftslehre (sinnvollerweise) nie da
von ausgehen, dass eine tägliche Bestandsaufnahme
von zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln und
an diesem Tag fälligen Verpflichtungen vorgenom
men wird. Das Rechnungswesen ist nicht entspre
chend aufgebaut und dazu aus sich heraus nicht
in der Lage. Eine dynamische, zukunftsbezogene
Betrachtung der Finanzlage kann aber jedenfalls
anhand der Berechnung des Working Capital er
folgen.

Das Ergebnis der dynamischen Betrachtungs
weise der Zahlungs(un)fähigkeit ist ein Zeitpunkt,
zu dem die Befriedigung aller fälligen Verbindlich
keiten im beobachteten Zeitraum (eben in einer dy
namischen Betrachtungsweise) möglich ist oder eben
nicht. Dies mag uU verwirrend sein, entspricht aber
dem Vorgehen eines redlichen, planvollen, nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen denkenden Un

ternehmers. Die gebotene Redlichkeit stellt va einen
rechtlichen Aspekt dar.

Es bleibt den Gerichten überlassen, zu beurteilen,

ob der eine Gesetzgeber die Instrumentarien, die der
andere Gesetzgeber vorgibt, als nicht tauglich sieht.
Aus den obigen Ausführungen - insb der Betrach
tung des § 159 StGB ("Grob fahrlässige Beeinträch
tigung von Gläubigerinteressen") mit dem "betriebs
wirtschaftlichen Auge" - ergibt sich, dass im Bereich
des Strafrechts der Zeitpunkt des Eintritts der
Zahlungsunfähigkeit in einer dynamischen Betrach
tungsweise zu ermitteln ist. Das Verständnis des Zu
stands der "Zahlungsunfähigkeit" im Zivilrecht ist
ggf gesondert zu untersuchen.

D. DARSTELLUNG UND
PLAUSIBILISIERUNG AN HAND
VON BEISPIELEN

Die Differenz aus liquiden Mitteln ersten Grades
(= Kassenbestand und kurzfristig verfügbare Bank
guthaben) und den zahlbaren Verbindlichkeiten ist
in der betrieblichen Praxis seit je her immer negativ,
zeigt daher immer eine Unterdeckung der zahlbaren
Verbindlichkeiten.

Für die Befriedigung der zahlbaren Verbindlich
keiten stehen aber nicht nur die liquiden Mittel ers
ten Grades am Betrachtungs-(Stich-)Tag zur Verfü
gung, sondern können auch die Mittel, die bis zur
Fälligkeit der Verbindlichkeiten zur Verfügung frei
gesetzt werden, herangezogen werden (= dynamische
Betrachtungsweise). Betriebswirtschaftlich und in der
Praxis sind bei der Befriedigungsmöglichkeit der
zahlbaren Verbindlichkeiten neben den schon ver

fügbaren liquiden Mitteln immer auch jene Mittel
zu berücksichtigen, die in der Zwischenzeit (bis zur
Fälligkeit der Verbindlichkeiten) freigesetzt werden.
Der Umfang der zusätzlichen, freisetzbaren Mittel
kann durchaus unterschiedlich sein und ist von der

jeweiligen Branche abhängig. Maßgeblich ist die
betriebswirtschaftlich richtige, realistische Betrach
tungsweIse.

Als Vermögen, aus dem liquide Mittel für die Be
friedigung zahlbarer Verbindlichkeiten freigesetzt
werden, sind Forderungen, aber auch Vorräte (halb
fertige Arbeiten) und sonstige Vermögensgegenstän
de, die innerhalb der gebotenen Frist in liquide Mit
tel "umgewandelt" werden können, zu berücksichti
gen. Dabei ist anzumerken, dass die in der (HGB-)
Bilanz ausgewiesenen Beträge dieser freisetzbaren
V ermögensposi tionen aufgrund des Anschaffungs
und Herstellungskostenprinzip des HGB nicht die
realisierbaren Mittel am Absatzmarkt darstellen, da
eben keine Gewinnanteile enthalten sind. Werden

die vorhandenen liquiden Mittel und freisetzbaren
Mittel den zahlbaren Verbindlichkeiten gegenüber
gestellt, gelangt man zur Standardkennzahl "Wor
king Capital" (= Überhang der kurzfristig zur Verfü
gung stehenden Mittel über die kurzfristig fälligen
Verbindlichkeiten). Bei der Beurteilung der Fristig
keit des freisetzbaren Vermögens für die Feststellung
des Zeitpunktes der Zahlungsunfähigkeit ist auf
einen (kürzeren) Zeitraum (3 Monate) abzustellen.
Die übliche Qualifikation von freisetzbaren Vermö
gen bzw Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr ist für die Beurteilung des Ein-
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tritts der Zahlungsunfähigkeit sicher zu lang. Die
"Wotking Capital"-Betrachtung stellt eine grobe Be
trachtung hinsichtlich der Beurteilung des Eintritts
der Zahlungsunfähigkeit dar. Für den Sachverständi
gen ist sie ist aber dennoch ein taugliches Mittel. Ein
aus ex-ante Sicht erstellter Finanzplan würde ein ge
naueres Bild der Liquiditätssituation liefern, steht je
doch zumeist ex-post nicht zur Verfügung bzw wäre
gegebenenfalls nur unter großem Aufwand und Un
sicherheiten im Nachhinein zu erstellen.

Im Folgenden werden zwei Beispiele dargestellt,
anhand derer der Begriff der "Zahlungs(un)fähig
keit" aus betriebswinschaftlicher Sicht ("dynamische
Betrachtungsweise") und der "statischen Betrach
tungsweise" dargestellt wird.

Den Beispielen liegt die Prämisse zugrunde, dass sich das
Working Capital zu Beginn (1. 1) während des Beobach
rungszeitraumes in der Struktur nicht ändert (dh dass keine
neuen Forderungen und keine neuen Verbindlichkeiten
aufgebaut werden und dass aus der laufenden betrieblichen
Tätigkeit kein Überschuss von liquiden Mitteln erwirtschaf
tet wird). Der Umstand, dass wie zuvor dargestellt in den
freiserzbaren Mitteln keine Gewinnanteile berücksichtigt
werden, spielt in den schematischen Beispielen keine Rolle.

Beispiel 1 (Beträge in €):

liquide Mittel ersten Grades zum 1. 1.
50.000,00

des Jahres
Verbindlichkeiten zahlbar am 1. 1. des

450.000,00
Jahres (fällig bis zum 31. 1. des Jahres)

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

- 400.000,00
am 1. 1. des Jahres

freiserzbare Mittel zur Deckung der

350.000,00
Verbindlichkeiten bis zum 31. 1. des Jahres

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

- 50.000,00
zum 31. 1. des Jahres

zusätzliche Verbindlichkeiten fällig im

1.100.000,00
Zeitraum 1. 2. bis 31. 3. des Jahres

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

-1.150.000,00
vor freisetzbaren Mitteln zum 31. 3. des Jahres

zusätzliche freisetzbare Mittel zur

1.120.000,00
Deckung der Verbindlichkeiten im Zeitraum 1. 2. bis 31. 3. des Jahres

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

50.000,00
zum 31. 3. des Jahres

Die im obigen Beispiel jeweils berücksichtigten "freisetzba
ren Mittel" ergeben sich aus dem zum 1. I. des Jahres beste
henden und realisierbaren Vermögen (zB Forderungen,
Vorräte ... ). Die jeweils fälligen Verbindlichkeiten werden
gesondert berücksichtigt. Entsprechend der gewählten Prä
misse entsteht aus der laufenden betrieblichen Tätigkeit
kein Überschuss von liquiden Mitteln, der für die Deckung
der im Working Capital enthaltenen kurzfristigen Verbind
lichkeiten zur Verfügung stehen würde.

Auch wenn in dem obigen Beispiel zunächst
nicht alle zahlbaren Verbindlichkeiten befriedigt

werden können (zum 31. 1. des Jahres verbleibt eine
Unterdeckung von € 50.000,-), wird das Unterneh
men redlich einen Betriebsmittelkredit erhalten kön
nen bzw einen vorhanden Kreditrahmen ausnützen

können (vorausgesetzt das berücksichtigte Vermögen
[eben Forderungen, Vorräte, halbfertige Arbeiten,
... ] ist werthaltig). Mit den weiter freigesetzten Mit
teln (bis zum 31. 3. des Jahres) kann der Betriebs
mittelkredit (und auch die restlichen fälligen Ver
bindlichkeiten dieses Zeitraumes) zurückgezahlt wer
den (Zinskomponenten wurden außer Acht gelas
sen). Sowohl in der statischen als auch in der

dynamischen Betrachtungsweise tritt im Beispiel 1
keine Zahlungsunfähigkeit ein, der Liquiditätseng
pass am Ende des ersten Monats wird als "Zahlungs
stockung" erkannt. Die dynamische Betrachtung lie
fert unmittelbar das Ergebnis, dass im Beobach
tungszeitraum alle fälligen Verbindlichkeiten be
friedigt werden können, somit der Zustand der
Zahlungsunfähigkeit nicht gegeben ist. Wenn im
Rahmen der statischen Betrachtung innerhalb des
ersten Monats ein Liquiditätsengpass festgestellt
wird, ist diese in einem zweiten Schritt um die Prü
fung, ob eine nachhaltige Zahlungsunfähigkeit oder
bloß eine vorübergehende Zahlungsstockung vorliegt
(dh ob "alsbald" die notwendigen Mittel beschafft
werden können), zu ergänzen. Diese fortgesetzte Prü
fung anhand der "Working Capital"-Betrachtung im
Sinne der statischen Betrachtungsweise kommt zu
dem Ergebnis, dass die notwendigen Mittel "alsbald"
beschafft werden können, somit nur eine vorüberge
hende Zahlungsstockung und keine unüberwindbare
Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

Beispiel 2 (Beträge in €):

liquide Mittel ersten Grades zum 1. 1.
100.000,00

des Jahres
Verbindlichkeiten zahlbar am 1. 1. des

80.000,00
Jahres (fällig bis zum 31. 1. des Jahres)

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

20.000,00
am 1. 1. des Jahres

freisetzbare Mittel zur Deckung der

10.000,00
Verbindlichkeiten bis zum 31. 1. des Jah res

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

30.000,00
zum 31. 1. des Jahres

zusätzliche Verbindlichkeiten fällig im

200.000,00
Zeitraum 1. 2. bis 31. 3. des Jahres

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

- 170.000,00
vor freisetzbaren Mitteln zum 31. 3. des Jahres

zusätzliche freisetzbare Mittel zur

20.000,00
Deckung der Verbindlichkeiten im Zeitraum I. 2. bis 31. 3. des Jahres

Überdeckung (+) I Unterdeckung (-)

-150.000,00
zum 31. 3. des Jahres

Die im obigen Beispiel jeweils berücksichtigten "freisetzba
ren Mittel" ergeben sich aus dem zum I. I. des Jahres beste-



Schulden ausgeht, so muss auch bei dieser Betrach
tung überlegt werden, ob "ein dauernder Mangel an

flüssigen Mitteln" vorliegt, ob "alle fiilligen Schulden
(. . .) in angemessener Frist" beglichen werden können
und ob dies bei "redlicher wirtschaftlicher Gebarung"
erfolgt. Dies sind Fragen, die nur in einer dynami
schen Betrachtung gelöst werden können. Auch bei
der statischen Interpretation stellt sich schon die
Frage der Fristigkeit und der Berücksichtigung des
freisetzbaren Vermögens, somit die Frage der Be
rechnung des Working Capital.

r- SCHLUSSSTRICH -,I Wir sehen, dasswie überalldie Grenzezwischen sta- I
tischerund dynamischerBetrachtungsweiseder Zah
lungs(un)fiihigkeit - ähnlich wie die Grenze zwi
schen Zahlungsunfiihigkeit (= kurzfristig) und
Überschuldung (= langfristig) - eine fließende ist
und jedenfalls die statische Betrachtung alleine zu
Irrtümern führen wird. Im Sinne der Rechtspflege
ist die betriebswirtschaftliche Vorftage der Zah
lungs(un)fiihigkeit richtigzu lösen. Dass dem Sach
verständigen dabei eine nicht unwesentliche Auf
gabe zukommt, liegt auf der Hand. wenn durch
diesen Beitrag die Diskussion zur Feststellungder
"Zahlungs(un)fiihigkeit" wieder angeregt wird und
aus dem "Plädoyer"eine einheitliche Meinung ent
steht, ist der Sache gedient. Auf Basis betriebswirt
schaftlicher Überlegungen ist die Zahlungs(un)fii
higkeit nicht statisch, sondern dynamisch zu be
trachten. Die Planung der Liquidität (für den näch
sten Zeitraum) im Sinne einer dynamischen
Interpretation der Zahlungs(un)fiihigkeit gehört
zum redlichen Wirtschaften, um einen "Blindflug"
zu vermeiden. Deshalb ist der Zeitpunkt des Ein
tritts der Zahlungsunfiihigkeit als Vorftagefür die
juristische Beurteilung betriebswirtschaftlich"rich
tig" - nämlich in einer dynamischen Betrachtungs-

l...:'ise der Zahlungs(un)fiihigkeit - zu ermitteln. ...J

henden und realisierbaren Vermögen zB Forderungen, Vor
räte ... ). Die jeweils fälligen Verbindlichkeiten werden ge
sondert berücksichtigt. Entsprechend der gewählten Prä
misse entsteht aus der laufenden betrieblichen Tätigkeit
kein Überschuss von liquiden Mitteln, der für die Deckung
der im Warking Capital enthaltenen kurzfristigen Verbind
lichkeiten zur Verfügung stehen würde.

In diesem Beispiel sind zunächst noch genügend
liquide Mittel ersten Grades vorhanden, um die im
ersten Monat des Jahres fälligen Verbindlichkeiten
befriedigen zu können. Die liquiden Mittel reichen
aber auch unter Berücksichtigung der zusätzlich frei
setzbaren Mittel nicht aus, um die fälligen Verbind
lichkeiten der nächsten drei Monate zu bedienen.

Das Working Capital (= Unterdeckung zum 31. 3.
des Jahres) ist negativ. Es stellt eine Frage der Red
lichkeit dar, in dieser Situation weiterzuwirrschaften,
weitere Kreditmittel (Verbindlichkeiten) einzugehen
Die Gegenüberstellung der Finanzmittelfonds zeigt,
dass keine Mittel zur Verfügung stehen, um einen
(weiteren) Betriebsmittelkredit zurückzahlen zu kön
nen. Im Ergebnis ist die Zahlungsunfähigkeit in der
dynamischen Betrachtungsweise am 1. 1. des Jahres
gegeben.

Bei statischer Betrachtungsweise tritt die Zah
lungsunfähigkeit ein, wenn die fälligen Verbindlich
keiten nicht mehr gedeckt werden können. Dies
wird im obigen Beispiel im Zeitraum zwischen
dem 1. 2. und dem 31. 3. des Jahres sein. Aus be
triebswirrschafrlicher Sicht war jedoch schon zu Be
ginn des Beobachtungszeitraumes klar und musste
auch der "Unternehmer" wissen, dass die liquiden
Mittel nicht für den gesamten Beobachtungszeit
raum ausreichen werden bzw nicht alle fälligen
Schulden des Zeitraumes beglichen werden können.
Damit ist jedoch schon die Zahlungsunfähigkeit im
Sinne einer dynamischen Betrachtungsweise einge
treten. Je nach Interpretation des Begriffes der Zah
lungs(un)fähigkeit (dynamisch oder statisch) ist das
Ergebnis der Feststellung des Eintritts der Zahlungs
unfähigkeit unterschiedlich. In weiterer Folge führen
die beiden unterschiedlichen Ergebnisse zu einer un
terschiedlichen Beurteilung der Gläubigerbegünsti
gung und zu einem allfälligen Schaden in unter
schiedlicher Höhe: Wird in einer dynamischen Be
trachtungsweise der Eintritt der Zahlungsunfähig
keit zum 1. 1. des Jahres festgestellt, ergibt sich die
Gläubigerbegünstigung aus den nach diesem Stich
tag bezahlten Verbindlichkeiten und auch der Scha
den aus den Verbindlichkeiten, die nach diesem

Stichtag neu eingegangen wurden. Wird in einer sta
tischen Betrachtungsweise der Eintritt der Zahlungs
unfähigkeit spätestens am 31. 3. des Jahres fest
gestellt, würde sich die Gläubigerbegünstigung aus
den nach dem 31. 3. bezahlten Verbindlichkeiten
bestimmen und wären die Mittel, die nach diesem

Zeitpunkt aufgenommen wurden, für den Schaden
zu berücksichtigen.

Auch wenn die statische Interpretation der Zah
lungs(un)fähigkeit von einer Betrachtung der fälligen

Working Capital

Liquide Mittel
ersten Grades

GLOSSAR

Überhang der kurzfristig
zur Veifügung stehenden
Mittel über die kurzfris
tig fiilligen Verbindlich
keiten

Summe aus Kassenbe

stand, Schecks, kurzfristig
veifügbaren Guthaben
bei Banken zuzüglich
sonstigerflüssiger Mittel
(ds kurzfristige Geldan
lagen, zB wertpapiere
mit einer Gesamtlaufteit
von nicht mehr als drei
Monaten
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